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öffentlich 

 
Berufsfeuerwehr 

 

 

1. Welche Auswirkungen hat die Verlängerung der Lebensarbeitszeit bei der 
Berufsfeuerwehr der Stadt Karlsruhe? 

 

2. Wie hoch ist der Anteil von Feuerwehrleuten mit eingeschränkter 
Feuerwehrdiensttauglichkeit bei älteren Feuerwehrleuten? 

 

3. Gibt es ein Konzept, wie Feuerwehrleute mit eingeschränkter 
Feuerwehrtauglichkeit innerhalb der Stadtverwaltung und den städtischen 
Gesellschaften weiterbeschäftigt werden können? 

 

 

Feuerwehrleute müssen, wie Polizei- und Justizvollzugsbeamte, zukünftig bis zur 

Vollendung des 62. Lebensjahres arbeiten. Der körperlichen Belastung ihres Berufes 

sind allerdings schon heute viele Feuerwehrleute vor dem 60. Lebensjahr nicht mehr 

gewachsen. 

 

Beschäftigungsmöglichkeiten innerhalb der Berufsfeuerwehr gibt es für 

Feuerwehrleute mit eingeschränkter Feuerwehrtauglichkeit allerdings wenige.  

Es ist deshalb zu prüfen, inwieweit diese hoch qualifizierten städtischen Mitarbeiter in 

anderen Bereichen der Stadtverwaltung und den städtischen Gesellschaften 

beschäftigt werden können. 

 

Dabei sollte die Fach- und Sozialkompetenz sowie die berufliche Qualifikation für die 

Weiterbeschäftigung genutzt werden. 
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